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MINISTERIUM FÜR UMWELTSCHUTZ UND ENERGETIK
Aufgrund von Artikel 53 Absatz 3 des Gesetzes über die nachhaltige Abfallwirtschaft (kroatisches Amtsblatt „Narodne novine“ Nr. 94/13, 73/17, 14/19 und 98/19) erlässt der Minister für Umweltschutz und Energiewirtschaft folgende


VERORDUNG 
ZUR ÄNDERUNG UND ERGÄNZUNG DER VERORDNUNG ÜBER VERPACKUNGEN UND VERPACKUNGSABFÄLLE
Artikel 1
In der Verordnung über Verpackungen und Verpackungsabfälle („Narodne novine“ Nr. 88/15, 78/16 und 116/17) wird in Artikel 4 Absatz 1 Ziffer 7 der Unterpunkt 1 gestrichen.
Der Unterpunkt 9 wird geändert und lautet wie folgt:
„– Hersteller ist ein Hersteller und Importeur, bei dem es sich um eine juristische oder natürliche Person – Gewerbetreibenden oder natürliche Person handelt, die verpackte Waren entwickelt, herstellt, verarbeitet, behandelt, verkauft, einbringt oder einführt und im Gebiet der Republik Kroatien in den Verkehr bringt;“
Ziffer 18 wird geändert und lautet wie folgt:
„Getränke sind alkoholische und alkoholfreie Getränke, Tafelwasser, natürliches Mineralwasser und natürliches Quellwasser, Obstsirupe, Fruchtsäfte und Fruchtnektar, Milch und flüssige Milchprodukte sowie andere Flüssigprodukte auf Frucht- und sonstiger Basis und alle Zusätze, die zusammen mit der flüssigen Basis eine Erstverpackungseinheit darstellen;“.
Artikel 2
In Artikel 18 Absatz 4 werden nach dem Wort: „übergeben“ der Punkt gelöscht und die Worte „oder sie gemäß dieser Verordnung zur Verarbeitung auszuführen“ hinzugefügt.
In Absatz 5 werden nach dem Wort: „übergebenen“ das Komma gelöscht und die Worte „oder zur Verarbeitung ausgeführten“ hinzugefügt.
Artikel 3
Artikel 19 wird geändert und lautet wie folgt:
„(1) Der Einsammler ist verpflichtet, nach Anforderung des Fonds und Aufforderung einer juristischen und natürlichen Person – Gewerbetreibenden, die im Besitz von Verpackungsabfällen ist, die getrennt eingesammelten Verpackungsabfälle zu übernehmen.
(2) Der Einsammler hat gegen den Fonds Anspruch auf Kostenentgelt für das Einsammeln der dem Verarbeiter übergebenen Verpackungsabfälle und für die Kosten zur Ausfuhr der Verpackungsabfälle aus der Republik Kroatien, und zwar gemäß dem zwischen dem Fonds und dem Einsammler vertraglich vereinbarten Preis und den Bedingungen und dieser Verordnung.
(3) Der Fonds berechnet die Kosten für die Sammelleistung gemäß Absatz 2 dieses Artikels nach Materialart aufgrund der Daten aus dem Formblatt AO4 und den zwischen dem Fonds und dem Einsammler vertraglich vereinbarten Einheitspreisen.
(4) Der Müllabfuhrbetrieb ist verpflichtet, den Verpackungsabfall aus dem recyclingfähigen Hausmüll, den er im Rahmen seiner öffentlichen Leistung gemäß Sondervorschrift gesammelt hat, die die Bewirtschaftung von Hausmüll regelt und vom Fonds finanziert wird, dem Einsammler zu übergeben.
(5) Der Einsammler ist verpflichtet, vom Müllabfuhrbetrieb die Verpackungsabfallsendung aus dem recyclingfähigen Hausmüll, die der Spezifikation für annehmbare Verpackungsabfallsendungen entspricht, gemäß dem Vertrag aus Absatz 8 dieses Artikels abzunehmen.
(6) Der Müllabfuhrbetrieb hat Anspruch auf ein Entgelt vom Fonds für die entstandenen Kosten des Einsammelns einschließlich der Sortierung der dem Einsammler übergebenen Verpackungsabfälle gemäß den zwischen dem Fonds und dem öffentlichen Dienstleister vertraglich festgelegten Preisen und Bedingungen gemäß Absatz 8 dieses Artikels.
(7) Der Fonds berechnet die Kosten für das Einsammeln von Verpackungsabfällen aus dem recyclingfähigem Abfall aufgrund der Daten aus dem Bericht des Müllabfuhrbetriebs über die gesammelten Verpackungsabfälle (nachfolgend: Formblatt AO5) aus Anhang IX dieser Verordnung und der Bescheinigung des Einsammlers über die vom Müllabfuhrbetrieb abgenommenen Verpackungsabfallmengen (nachfolgend: Formblatt AO6) aus Anhang X dieser Verordnung.
(8) Im Vertrag nach Absatz 5 und Absatz 6 wird Folgendes geregelt:
- die Spezifikation einer annehmbaren Sendung von Verpackungsabfällen, die dem Einsammler übergeben wird und deren Sammelkosten vom Fonds finanziert werden
- die Methode zum Einsammeln von Verpackungsabfällen im Rahmen der Sammlung von recyclingfähigen Abfällen, einschließlich der Arten von Verpackungsabfällen, die zusammen bzw. getrennt gesammelt werden, sowie die Häufigkeit des Einsammelns
- die Kosten für das Einsammeln von Verpackungsabfällen im Rahmen der Sammlung von recyclingfähigen Abfällen, einschließlich der annehmbaren Kosten für das Sortieren der gesammelten Abfälle und 
- sonstige Fragen im Zusammenhang mit Verpackungsabfällen, die im Rahmen des recyclingfähigen Abfalls gesammelt werden.
(9) Der Müllabfuhrbetrieb ist verpflichtet, Aufzeichnungen über die an den Einsammler übergebenen Verpackungsabfälle zu führen und dem Register bis zum Ende des Monats für den vorangegangenen Monat den Bericht auf Formblatt AO5 zu übermitteln.
(10) Der Fonds zahlt dem Müllabfuhrbetrieb das Entgelt laut Absatz 6 dieses Artikels aufgrund der Mengen aus den Formblättern AO5 und AO6.“
Artikel 4
In Artikel 20 wird Absatz 3 geändert, der nun wie folgt lautet:
„(3) Wenn in der Republik Kroatien keine Kapazitäten für die Verarbeitung einzelner Verpackungsabfallmaterialien oder -reste nach der Verarbeitung von Verpackungsabfällen vorhanden sein sollten, ist der Verarbeiter verpflichtet, diese Verarbeitungsreste auf eigene Kosten aus der Republik Kroatien auszuführen, und der Einsammler ist verpflichtet, solche Verpackungsabfälle gemäß dem Verfahren nach Artikel 20 Absatz 2 dieser Verordnung zur Wiederverwertung auszuführen, wobei der Fonds die Kosten des Einsammlers für die Ausfuhr solcher Verpackungsabfälle übernehmen wird, sofern die Ausfuhr im Einklang mit der vorhergehenden Zustimmung erfolgte, die der Fonds verpflichtet ist, dem Einsammler zu erteilen. Der Fonds ist verpflichtet, das Ministerium über die erteilten Zustimmungen und die Gründe für die Ausfuhr zu informieren.“
Nach Absatz 4 werden die Absätze 5 und 6 hinzugefügt, die wie folgt lauten:
„(5) Der Fonds berechnet den Gesamtwert der Verpackungsabfälle bzw. die Gesamtkosten für die Verarbeitung von Verpackungsabfällen nach Art der Materialien aufgrund der Angaben aus dem Formblatt AO5 aus Anhang IX, dem Formblatt AO6 aus Anhang X und dem Formblatt AO7 aus Anhang XI dieser Verordnung und verrechnet dem Verarbeiter den abgenommenen Verpackungsabfall bzw. zahlt dem Verarbeiter das Entgelt zur Deckung der Verarbeitungskosten. 
(6) Der Preis für den abgenommenen Verpackungsabfall und das Entgelt, das der Fonds dem Verarbeiter zahlt, werden vom Fonds in einem separaten Verfahren für den Zeitraum von einem Jahr oder kürzer unter Berücksichtigung der Marktpreise sowie der Kosten für die Wiederverwertung und Entsorgung von Verpackungsabfall festgelegt und vereinbart.“
Artikel 5
In Artikel 22 werden die Absätze 1 und 2 geändert und lauten nun wie folgt:
„(1) Das Pfandsystem ist ein System zur Bewirtschaftung von Einwegverpackungen für Getränke aus PET, Al/Fe und Glas mit einem Volumen von 0,20 l oder mehr nach Artikel 4 Absatz 1 Ziffer 18 dieser Verordnung, bei dem als Anreiz ein Pfand gezahlt wird, durch das der Besitzer des Abfalls angeregt wird, den Verpackungsabfall vom sonstigen Abfall zu trennen und ihn dem Verkäufer oder Betreiber eines Recyclinghofs zurückzugeben und dafür den Pfandbetrag zurückerstattet zu bekommen.
(2) Das Einwegpfand ist der Geldbetrag, den die Hersteller, die Getränke in Einwegverpackungen aus PET, Al/Fe und Glas mit einem Volumen von 0,20 l oder mehr in den Verkehr bringen, auf das Konto des Fonds zahlen. Der Hersteller nimmt das Einwegpfand beim Verkauf des Erzeugnisses von den Verbrauchern ein und der Endabnehmer oder Verbraucher verwirklicht das Recht auf Rückerstattung des Einwegpfands vom Verkäufer oder dem Betreiber des Recyclinghofs durch Rückgabe des Getränkeverpackungsabfalls. Der Fonds erstattet dem Verkäufer oder dem Betreiber des Recyclinghofs den ausbezahlten Einwegpfandbetrag aus dem Betrag des Einwegpfands, den der Hersteller dem Fonds gezahlt hat.“
Artikel 6
In Artikel 24 Absatz 7 werden nach dem Wort „Verbraucher“ die Worte „natürliche Personen“ hinzugefügt.
Artikel 7
In Artikel 32 wird Absatz 1 gestrichen.

ÜBERGANGS- UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 8
Nach Artikel 32 wird ein Artikel 32a hinzugefügt, der wie folgt lautet:
Artikel 32a
Bis zum Ende der öffentlichen Aufforderung zur Auswahl des günstigsten Programms für das Einsammeln von Verpackungsabfällen gemäß dem Gesetz und den Bestimmungen dieser Verordnung wird die Bewirtschaftung von Verpackungsabfällen von Personen durchgeführt, mit denen der Fonds einen Vertrag über das Einsammeln und den Betrieb von Zentren hat, und zwar in der Weise und unter den in den gegenständlichen Verträgen geregelten Bedingungen, entsprechend dem Entgelt nach Artikel 25 Absätze 7, 8, 9 und 10 sowie den gemäß Artikel 20 Absatz 3 der Verordnung über Verpackungen und Verpackungsabfälle (kroatisches Amtsblatt „Narodne novine“ Nr. 97/05, 115/05, 81/08, 31/09, 156/09, 38/10, 10/11, 81/11, 126/11, 38/13, 86/13) festgelegten Preisen für die Abnahme von Verpackungsabfällen.
Artikel 9
Im gesamten Text der Verordnung über Verpackungen und Verpackungsabfälle („Narodne novine“ Nr. 88/15, 78/16 und 116/17) wird das Wort „Agentur“ im entsprechenden Genus und Fall durch das Wort „Ministerium“ im entsprechenden Genus und Fall ersetzt.
Artikel 10
Die Anhänge II, VIII, IX, X und XV der Verordnung über Verpackungen und Verpackungsabfälle („Narodne novine“ Nr. 88/15, 78/16 und 116/17) werden durch die Anhänge I, II, III, IV und V ersetzt, die im Anhang zu dieser Verordnung abgedruckt und ihr Bestandteil sind.
Artikel 11
Die Bestimmungen nach Artikel 1 und Artikel 5 dieser Verordnung in Bezug auf die Verpackungen für Milch und flüssige Milchprodukte sowie auf Verpackungen mit einem Volumen von 0,20 l treten am 1. Januar 2021 in Kraft.
Artikel 12
Diese Verordnung tritt am achten Tag ab dem Tag ihrer Bekanntmachung im kroatischen Amtsblatt „Narodne novine“ in Kraft.




KLASSE: 351-01/19-04/03
EINTRAGUNGSNUMMER: 517-03-2-2-19-28
Zagreb, den 17. Januar 2020


Minister

Dr. sc. Tomislav Ćorić, eh.
ANHANG I
Formblatt AO1
BERICHT ÜBER DIE ART UND MENGE VON EINWEGVERPACKUNGEN


	I. ANGABEN ZUM HERSTELLER/IMPORTEUR/EINBRINGER/EXPORTEUR/VERBRINGER
	Einkreisen:
A) PRODUKTION IN KROATIEN 
B) EINFUHR/EINBRINGEN NACH KROATIEN 
C) AUSFUHR/VERBRINGUNG
D) RÜCKNAHME VOM KROATISCHEN MARKT
	ZEITRAUM:

	Name des Berichterstatters: 

	Anschrift: 

	Ansprechpartner: 

	Telefon: 
	Fax:

	E-Mail-Adresse: 

	TÄTIGKEIT (NKD): 

	OIB (IDNr.): 

	DIE ANGABEN SIND VOM HERSTELLER MIT GESCHÄFTSSITZ IN EINEM ANDEREN EU-MITGLIEDSTAAT ODER DRITTSTAAT AUSZUFÜLLEN:

	ANGABEN ZUM HERSTELLER

	Name des Berichterstatters: 

	Anschrift: 

	OIB (IDNr.)/PDV-Nr. (UStID): 

	ANGABEN ZUM ERMÄCHTIGTEN VERTRETER DES HERSTELLERS IN KROATIEN

	Name des ermächtigten Vertreters: 

	Anschrift: 

	Ansprechpartner: 

	Telefon: 
	Fax: 

	E-Mail-Adresse: 

	OIB (IDNr.): 

	II. ANGABEN ZUR ART UND MENGE VON GETRÄNKEVERPACKUNGEN IM PFANDSYSTEM 

	GTIN DES PRODUKTS**
	Menge (Stück)

	
	

	
	

	
	

	III. ANGABEN ZUR ART UND MENGE VON VERPACKUNGEN (AUSSER GETRÄNKEVERPACKUNGEN AUS PUNKT II)

	Art des Verpackungsmaterials
	GESAMT
(Tonne)
	Menge 
(Stk.)

	
	
	

	KUNSTSTOFF (PET für Getränke, außer Milch und flüssigen Milchprodukten) - < 0,2 l
	
	

	KUNSTSTOFF (PET - Milch und flüssige Milchprodukte) - < 0,2 l
	
	

	KUNSTSTOFF (PET sonstige)
	
	

	METALL Al
	
	

	METALL Al - Getränke, außer Milch und flüssigen Milchprodukten - < 0,2 l
	
	

	METALL Al - Milch und flüssige Milchprodukte - < 0,2 l
	
	

	METALL Fe
	
	

	METALL - Getränke, außer Milch und flüssigen Milchprodukten - < 0,2 l
	
	

	METALL - Milch und flüssige Milchprodukte - < 0,2 l
	
	

	PAPIER/KARTONAGE
	
	

	(MEHRSCHICHTIGE) VERBUNDVERPACKUNGEN*
	
	

	KUNSTSTOFF
	
	

	GLAS
	
	

	METALL
	
	

	ALUMINIUM
	
	

	EISEN
	
	

	TEXTILIEN
	
	

	HOLZ
	
	

	PAPIER UND KARTONAGE
	
	

	(MEHRSCHICHTIGE) VERBUNDVERPACKUNGEN für Getränke, außer Milch und flüssigen Milchprodukten - < 0,2 l
	
	

	(MEHRSCHICHTIGE) VERBUNDVERPACKUNGEN - Milch und flüssige Milchprodukte - < 0,2 l
	
	

	HOLZ
	
	

	TEXTILIEN
	
	

	KUNSTSTOFF (Polymere)
	
	

	KUNSTSTOFF (Polymere) - Getränke, außer Milch und flüssigen Milchprodukten - < 0,2 l
	
	

	KUNSTSTOFF (Polymere) - Milch und flüssige Milchprodukte - < 0,2 l
	
	

	KUNSTSTOFFTRAGETASCHEN MIT EINER WANDSTÄRKE < 15 Mikron
	
	

	KUNSTSTOFFTRAGETASCHEN MIT EINER WANDSTÄRKE ≥ 15 < 50 Mikron
	
	

	KUNSTSTOFFTRAGETASCHEN MIT EINER WANDSTÄRKE ≥ 50 Mikron
	
	

	GLAS 
	
	

	GLAS - Getränke, außer Milch und flüssigen Milchprodukten - < 0,2 l
	
	

	GLAS - Milch und flüssige Milchprodukte - < 0,2 l
	
	

	MIT GEFÄHRLICHEN STOFFEN VERUNREINIGTE VERPACKUNGEN
	
	

	KUNSTSTOFF
	
	

	GLAS
	
	

	METALL
	
	

	ALUMINIUM
	
	

	EISEN
	
	

	TEXTILIEN
	
	

	HOLZ
	
	

	PAPIER UND KARTONAGE
	
	

	

	* Die Gesamtmenge der mehrschichtigen Verbundverpackungen muss nach den Materialien aufgeschlüsselt werden, aus denen sie besteht (die Summe aller Materialien muss der Menge der mehrschichtigen Verbundverpackungen entsprechen)
**Die GTIN wird beim ersten Inverkehrbringen eines neuen Getränks ins Register eingetragen (Art. 23 Abs. 1 der Verordnung)

	
Unterschrift

	Ort:

	Datum:

	
Zustellung an:

	Umweltschutz- und Energieeffizienzfonds, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb


ANHANG II

Formblatt AO4 

BERICHT ÜBER DIE EINGESAMMELTEN VERPACKUNGSABFÄLLE
	FÜR DEN MONAT:
	
	
	
	Datum und Ort des Dokumentes:

	JAHR:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I. ANGABEN ZUM EINSAMMLER
	

	Name:
	
	
	
	
	
	Tel./Fax:
	
	
	

	Sitz des Unternehmens:
	
	
	
	
	OIB (IDNr.):
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	IBAN:
	
	
	

	Ansprechpartner:
Gebiet:
	
	
	
	
	E-Mail:
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II. ANGABEN ZU DEN IM PFANDSYSTEM ZURÜCKGEGEBENEN VERPACKUNGSABFÄLLEN (VOM VERBRAUCHER MANUELL UND MITTELS LEERGUTAUTOMATEN ZURÜCKGENOMMEN)

	NAME UND SITZ DES VERKÄUFERS/ RECYCLINGHOFS
	ART DES VERPACKUNGSABFALLS

	
	PET
	GLAS
	AL/FE

	
	ANZ. DER SÄCKE/BEHÄLTNISSE
	KG
	ANZ. DER SÄCKE/BEHÄLTNISSE
	KG
	ANZ. DER SÄCKE/BEHÄLTNISSE
	KG

	
	LEERGUTAUTOMAT
	MANUELL
	LEERGUTAUTOMAT
	MANUELL
	LEERGUTAUTOMAT
	MANUELL 
	LEERGUTAUTOMAT
	MANUELL
	LEERGUTAUTOMAT
	MANUELL
	LEERGUTAUTOMAT
	MANUELL

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	GESAMT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	GESAMT (KG)
	
	
	
	
	
	



	III. ANGABEN ÜBER VERPACKUNGSABFÄLLE IM PFANDSYSTEM, DIE DEM WIEDERVERWERTER ÜBERGEBEN WURDEN

	ART DES VERPACKUNGSABFALLS
	NAME DES WIEDERVERWERTERS 
	DEM WIEDERVERWERTER ÜBERGEBEN
	INSGESAMT AUF DEM LAGER DES EINSAMMLERS (KG) 

	
	
	ANZAHL SÄCKE/BEHÄLTNISSE
	KG
	

	PET
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	PET GESAMT
	
	
	
	

	GLAS
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	GLAS GESAMT
	
	
	
	

	AL-FE DOSEN
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	AL/FE GESAMT
	
	
	
	



	
IV. ANGABEN ZUM VERPACKUNGSABFALL, DER VOM MÜLLABFUHRBETRIEB ÜBERNOMMEN WURDE

	ART DES VERPACKUNGSABFALLS
	NAME DES MÜLLABFUHRBETRIEBS
	ÜBERNOMMEN (KG)
	NAME DES WIEDERVERWERTERS
	AN DEN WIEDERVERWERTER ÜBERGEBEN (KG)
	INSGESAMT AUF DEM LAGER DES EINSAMMLERS (KG) 

	KUNSTSTOFF
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	KUNSTSTOFF GESAMT
	
	
	
	
	

	GLAS
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	GLAS GESAMT
	
	
	
	
	

	METALL
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	METALL GESAMT
	
	
	
	
	



	V. ANGABEN ZUM VERPACKUNGSABFALL, DER ÜBER DAS EIGENE SAMMELSTELLENNETZ EINGESAMMELT WURDE

	ART DES VERPACKUNGSABFALLS
	EINGESAMMELT
(KG)
	NAME DES WIEDERVERWERTERS
	DEM WIEDERVERWERTER ÜBERGEBEN
(KG)
	INSGESAMT AUF DEM LAGER DES EINSAMMLERS
(KG) 

	KUNSTSTOFF
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	KUNSTSTOFF GESAMT
	
	
	
	

	GLAS
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	GLAS GESAMT
	
	
	
	

	METALL
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	METALL GESAMT
	
	
	
	

	TEXTILIEN
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	TEXTILIEN GESAMT
	
	
	
	

	HOLZ
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	HOLZ GESAMT
	
	
	
	

	PAPIER UND KARTONAGE
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	PAPIER UND KARTONAGE GESAMT
	
	
	
	

	(MEHRSCHICHTIGE) VERBUNDVERPACKUNGEN 
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	(MEHRSCHICHTIGE) VERBUNDVERPACKUNGEN GESAMT 
	
	
	
	

	SONSTIGES
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	SONSTIGES GESAMT
	
	
	
	

	
	
	
	
	



	
VI. ANGABEN ZU DEN GESAMMELTEN MENGEN AN VERPACKUNGSABFALL, DER DURCH GEFÄHRLICHE STOFFE VERUNREINIGT IST

	ART DES VERPACKUNGSABFALLS
	EINGESAMMELTE MENGE
(KG)
	NAME DES WIEDERVERWERTERS
	DEM WIEDERVERWERTER ÜBERGEBEN
(KG)
	INSGESAMT AUF DEM LAGER DES EINSAMMLERS
(KG) 

	KUNSTSTOFF
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	GLAS
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	METALL
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	TEXTILIEN
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	HOLZ
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	PAPIER UND KARTONAGE
	
	
	
	

	
	
	
	
	



Für die Richtigkeit der Angaben verantwortliche Person:
(Einsammler)
Vor- und Nachname
Vor- und Nachname und Unterschrift der verantwortlichen Person
ANLAGE: Nachweis über die dem Wiederverwerter übergebenen Mengen an Verpackungsabfällen (Kopie des Begleitscheins für den Abfall oder Dokument über den grenzüberschreitenden Verkehr von Abfall und Wiegekarte des Wiederverwerters) und Nachweis, dass die Ausfuhr und Verarbeitung der Verpackungsabfälle unter den Voraussetzungen und im Einklang mit den Vorschriften erfolgt ist, die das EU-Recht in diesem Zusammenhang vorschreibt
	
Zustellung an:
	
	
	

	Umweltschutz- und Energieeffizienzfonds, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb


ANHANG III.
Formblatt AO5 

BERICHT DES MÜLLABFUHRBETRIEBS ÜBER DEN EINGESAMMELTEN VERPACKUNGSABFALL

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	FÜR DEN MONAT:
	
	
	
	
	
	Datum und Ort des Dokumentes:

	JAHR:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I. ANGABEN ZUM MÜLLABFUHRBETRIEB 

	Name:
	
	
	
	
	
	Tel./Fax:
	
	
	

	Sitz des Unternehmens:
	
	
	
	
	OIB (IDNr.):
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	IBAN:
	
	
	

	
	
	
	
	
	E-Mail:
	
	
	

	Ansprechpartner:
	
	
	
	
	Gebiet:
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II. ANGABEN ZU DEN GETRENNT GESAMMELTEN MENGEN AN VERPACKUNGSABFÄLLEN

	ART DES VERPACKUNGSABFALLS
	EINGESAMMELT UND SORTIERT
	DEM EINSAMMLER ÜBERGEBEN
	NAME DES EINSAMMLERS
	INSGESAMT AUF DEM LAGER (KG)

	KUNSTSTOFF
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	KUNSTSTOFF GESAMT
	
	
	
	

	GLAS
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	GLAS GESAMT
	
	
	
	

	METALL
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	METALL GESAMT 
	
	
	
	



Für die Richtigkeit der Angaben verantwortliche Person:
(Müllabfuhrbetrieb)
Vor- und Nachname
Vor- und Nachname und Unterschrift der verantwortlichen Person

	Zustellung an:
	
	
	

	Umweltschutz- und Energieeffizienzfonds, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb


ANHANG IV
Formblatt AO6 
BESCHEINIGUNG DES EINSAMMLERS ÜBER DIE VOM MÜLLABFUHRBETRIEB ÜBERNOMMENEN MENGEN AN VERPACKUNGSABFALL

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	FÜR DEN MONAT:
	
	
	
	
	
	Datum und Ort des Dokumentes:

	JAHR:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I. ANGABEN ZUM EINSAMMLER 

	Name:
	
	
	
	
	
	Tel./Fax:
	
	
	

	Sitz des Unternehmens:
	
	
	
	
	OIB (IDNr.):
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	IBAN:
	
	
	

	
	
	
	
	
	E-Mail:
	
	
	

	Ansprechpartner:
	
	
	
	
	Gebiet:
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II. ANGABEN ZUM MÜLLABFUHRBETRIEB 

	Name:
	
	
	
	
	
	Tel./Fax:
	
	
	

	Sitz des Unternehmens:
	
	
	
	
	OIB (IDNr.):
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	IBAN:
	
	
	

	
	
	
	
	
	E-Mail:
	
	
	

	Ansprechpartner:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III. ANGABEN ZU DEN GETRENNT GESAMMELTEN MENGEN AN VERPACKUNGSABFÄLLEN

	ART DES VERPACKUNGSABFALLS
	MENGE (KG)

	KUNSTSTOFF
	
	
	

	GLAS
	
	
	

	METALL
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	Für die Richtigkeit der Angaben verantwortliche Person:
	Für die Richtigkeit der Angaben verantwortliche Person:

	(Einsammler) 
	(Müllabfuhrbetrieb)

	Vor- und Nachname
	Vor- und Nachname

	Vor- und Nachname und Unterschrift der verantwortlichen Person
	Vor- und Nachname und Unterschrift der verantwortlichen Person




	Zustellung an:
	
	
	

	Umweltschutz- und Energieeffizienzfonds, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb


ANHANG V
Formblatt AO10

BERICHT ÜBER DIE ART UND MENGE VON EINWEGVERPACKUNGEN

	I. ANGABEN ZUM HERSTELLER/IMPORTEUR/EINBRINGER/EXPORTEUR/VERBRINGER
	Einkreisen:
A) PRODUKTION IN KROATIEN 
B) EINFUHR/EINBRINGEN NACH KROATIEN 
C) AUSFUHR/VERBRINGUNG
D) RÜCKNAHME VOM KROATISCHEN MARKT
	ZEITRAUM: 

	Name des Berichterstatters: 

	Anschrift: 

	Ansprechpartner: 

	Telefon:
	Fax: 

	E-Mail-Adresse: 

	TÄTIGKEIT (NKD): 

	OIB (IDNr.): 

	DIE ANGABEN SIND VOM HERSTELLER MIT GESCHÄFTSSITZ IN EINEM ANDEREN EU-MITGLIEDSTAAT ODER DRITTSTAAT AUSZUFÜLLEN: 

	ANGABEN ZUM HERSTELLER

	Name des Berichterstatters: 

	Anschrift: 

	OIB (IDNr.)/PDV-Nr. (UStID): 

	ANGABEN ZUM ERMÄCHTIGTEN VERTRETER DES HERSTELLERS IN KROATIEN 

	Name des ermächtigten Vertreters: 

	Anschrift: 

	Ansprechpartner: 

	Telefon: 
	Fax: 

	E-Mail-Adresse: 

	OIB (IDNr.): 

	II. ANGABEN ZUR ART UND MENGE VON VERPACKUNGEN
	
	

	Verpackungsmaterialien AUSSERHALB DES PFANDSYSTEMS
	GESAMT
(Tonne)
	GESAMT (Stück)

	KUNSTSTOFF (PET für Getränke, außer Milch und flüssigen Milchprodukten) - < 0,2 l
	
	

	KUNSTSTOFF (PET für Milch und flüssige Milchprodukte) - < 0,2 l
	
	

	KUNSTSTOFF (PET sonstige)
	
	

	METALL (Al für Getränke, außer Milch und flüssigen Milchprodukten) - < 0,2 l
	
	

	METALL (Al für Milch und flüssige Milchprodukte) - < 0,2 l
	
	

	METALL (Al sonstige)
	
	

	METALL (Fe für Getränke, außer Milch und flüssigen Milchprodukten) - < 0,2 l
	
	

	METALL (Fe für Milch und flüssige Milchprodukte) - < 0,2 l
	
	

	METALL (Fe sonstige)
	
	

	PAPIER/KARTONAGE
	
	

	(MEHRSCHICHTIGE) VERBUNDVERPACKUNGEN für Getränke, außer Milch und flüssigen Milchprodukten - < 0,2 l
	
	

	(MEHRSCHICHTIGE) VERBUNDVERPACKUNGEN für Milch und flüssige Milchprodukte - < 0,2 l
	
	

	(MEHRSCHICHTIGE) VERBUNDVERPACKUNGEN*
	
	

	KUNSTSTOFF
	
	

	GLAS
	
	

	METALL
	
	

	ALUMINIUM
	
	

	EISEN
	
	

	TEXTILIEN
	
	

	HOLZ
	
	

	PAPIER UND KARTONAGE
	
	

	HOLZ
	
	

	TEXTILIEN
	
	

	KUNSTSTOFF (sonstige Polymere für Getränke, außer Milch und flüssigen Milchprodukten) - < 0,2 l
	
	

	KUNSTSTOFF (sonstige Polymere für Getränke, Milch und flüssige Milchprodukte) - < 0,2 l
	
	

	KUNSTSTOFF (sonstige Polymere)
	
	

	KUNSTSTOFFTRAGETASCHEN MIT EINER WANDSTÄRKE < 15 Mikron
	
	

	KUNSTSTOFFTRAGETASCHEN MIT EINER WANDSTÄRKE ≥ 15 < 50 Mikron
	
	

	KUNSTSTOFFTRAGETASCHEN MIT EINER WANDSTÄRKE ≥ 50 Mikron
	
	

	GLAS (Getränke, außer Milch und flüssigen Milchprodukten) - < 0,2 l
	
	

	GLAS (für Milch und flüssige Milchprodukte) - < 0,2 l
	
	

	GLAS (sonstige)
	
	

	Mit gefährlichen Stoffen verunreinigte Verpackungen
	GESAMT
(Tonne)
	

	KUNSTSTOFF
	
	

	GLAS
	
	

	METALL
	
	

	ALUMINIUM
	
	

	EISEN
	
	

	TEXTILIEN
	
	

	HOLZ
	
	

	PAPIER UND KARTONAGE
	
	

	Verpackungsmaterialien im PFANDSYSTEM (≥ 0,2 l)
	GESAMT
(Tonne)
	GESAMT
(Stück)

	PET - Getränke, außer Milch und flüssigen Milchprodukten
	
	

	PET - Milch und flüssige Milchprodukte 
	
	

	GLAS - Getränke, außer Milch und flüssigen Milchprodukten
	
	

	GLAS - Milch und flüssige Milchprodukte
	
	

	AL-DOSEN - Getränke, außer Milch und flüssigen Milchprodukten
	
	

	AL-DOSEN - Milch und flüssige Milchprodukte
	
	

	FE-DOSEN - Getränke, außer Milch und flüssigen Milchprodukten
	
	

	FE-DOSEN - Milch und flüssige Milchprodukte
	
	

	
* Die Gesamtmenge der mehrschichtigen Verbundverpackungen muss nach den Materialien aufgeschlüsselt werden, aus denen sie besteht (die Summe aller Materialien muss der Menge der mehrschichtigen Verbundverpackungen entsprechen)

	
Ort:
	
	
	
Unterschrift

	Datum:
	
	
	

	
	
	
	

	Zustellung an:
	
	
	

	Umweltschutz- und Energieeffizienzfonds, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb



